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Die Verordnungsänderung VöB, die bereits 

am 1. Januar 2010 in Kraft getreten ist, 

wurde einer Gesetzesrevision vorgezo-

gen, um rasch wichtige Anpassungen des 

Beschaffungsrechts umzusetzen. Der Bun-

desrat reagierte damit auf die sich ver-

schlechternde Wirtschaftslage. Geplant war 

eigentlich eine Revision auf Gesetzesstufe. 

Der Bundesrat hatte am 30. Mai 2008 die 

Vernehmlassung zum Vorentwurf zur Total-

revision des Bundesgesetzes über das 

 öffentliche Beschaffungswesen (VE BöB) 

eröffnet. Der Abschluss der Revision des 

WTO-Übereinkommens über das öffent-

liche Beschaffungswesen (GPA), das die-

sem Bundesgesetz zugrunde liegt, verzö-

gerte sich. Aus diesem Grund und um die 

Konjunktur zu stützen, hat der Bundesrat 

nun gewisse Neuerungen bereits vorzeitig 

in Kraft gesetzt. Es handelt sich dabei um 

Vorschläge, die im Rahmen der Vernehm-

lassung grundsätzlich auf Zustimmung ge-

stossen sind und auf Verordnungsstufe 

umgesetzt werden können.

Die revidierte Bundesverordnung ist seit Anfang Jahr in Kraft

Beschaffungsrecht – modern und flexibel

Von Marco Fetz, stv. Geschäftsleiter des Sekretariats der Beschaffungskommission des Bundes

Mit der revidierten Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB) werden vor allem Änderungen eingeführt, 

die das Beschaffungswesen modernisieren und flexibilisieren. Dies soll sich günstig auf die Konjunktur auswirken. 

Die zentralen Anliegen von bauenschweiz wurden berücksichtigt, einzig die gewünschte Vereinheitlichung scheiterte am 

Widerstand der Kantone.

Bauinvestitionen legen deutlich zu

Motive für die Investitionsplanung 2010 im Baugewerbe

Die gestiegenen Investitionspläne der privaten Bauherren und der öffentlichen Hand zeigen auch Auswirkungen auf 

die Investitionsfreudigkeit der Bauwirtschaft in Ausrüstungen. Im Baugewerbe wird 2010 eine Steigerung um 2,6 Prozent 

erwartet, wie aus der aktuellen Investitionsumfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH hervorgeht. Zum 

deutlich erhöhten Bedarf an Bauausrüstungen trägt eine gestiegene Planungssicherheit bei, in dem die Ausführungsab-

sichten der öffentlichen Bauherren klar definiert und gut aufgegleist sind. Als hauptsächlichste Investitionsmotive im 

Baugewerbe hat die KOF-Umfrage Ersatz- und Rationalisierungsaufwendungen ausgemacht, wichtiger geworden sind 

Umweltschutzinvestitionen. 

Erweiterung Ersatz Rationalisierung Umweltschutz
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Zahlreiche Anliegen von 
bauenschweiz berücksichtigt

Die verschiedenen Anliegen, welche die 

Dachorganisation bauenschweiz im Rah-

men der Vernehmlassung zum VE BöB 

 vorgebracht hatte, wurden berücksich-

tigt. Diese Neuerungen können durch die 

 vorgezogene Verordnungsrevision zudem 

ihre Wirkung schneller entfalten. Zu den 

Forderungen von bauenschweiz gehörten: 

der Wechsel vom Preis- hin zum Qualitäts-

wettbewerb, die Berücksichtigung der 

 Berufsbildung, die Einführung von KMU-

freundlichen Bestimmungen, verkürzte 

Zahlungsfristen und die Förderung der 

Nachhaltigkeit.

Die Stammgruppe Planung von bauen-

schweiz verlangte sodann, dass den Be-

sonderheiten bei der Vergabe von intellek-

tuellen Dienstleistungen besser Rechnung 

getragen wird. Die revidierte VöB antwor-

tet auf diese Forderungen mit folgenden 

Neuerungen:

Nachhaltigkeit 
und Ausbildungsplätze

Bei den Zuschlagskriterien wird neu darauf 

hingewiesen, dass nicht nur der Preis, 

 sondern auch die während der gesamten 

Lebensdauer zu erwartenden Kosten (so-

genannte Lebenswegkosten) berücksich-

tigt werden können. Die Verordnung nennt 

zudem explizit das Kriterium der Nachhal-

tigkeit (Art. 27 Abs. 2). 

Weil die Zuschlagskriterien aber weiter-

hin in einem sachlichen Zusammenhang 

mit dem Beschaffungsgegenstand stehen 

müssen, werden Kriterien wie beispiels-

weise die Anzahl der Ausbildungsplätze 

nicht als Zuschlagskriterien zugelassen. 

Sie würden den Wettbewerb einschrän-

ken und sich verzerrend auf die Ermittlung 

des wirtschaftlich günstigsten Angebo-

tes auswirken. Sind zwei Angebote von 

 schweizerischen Anbieterinnen hinge-

gen gleichwertig, soll diejenige Anbieterin 

den Zuschlag erhalten, die mehr Aus-

bildungsplätze anbietet und damit eine 

gesamt wirtschaftliche Verantwortung trägt 

(Art. 27 Abs. 3). 

Diese Lösung kommt dem Vorschlag von 

bauenschweiz sehr nahe. Der Verband 

hatte in der Vernehmlassungseingabe zum 

VE BöB nämlich verlangt, dass Ausbil-

dungsplätze bei annähernd gleichwertigen 

Angeboten grundsätzlich berücksichtigt 

werden sollen. bauenschweiz verlangte 

auch eine Ergänzung des Kriteriums «Um-

weltverträglichkeit» mit dem Zusatz, dass 

die Emissionen auf den Transportwegen 

davon erfasst seien. Eine Aussage hierzu 

enthält der erläuternde Bericht zur Ver-

ordnungsrevision (vgl. S. 19): Die Berück-

sich tigung der Anfahrtswege bzw. der 

Transportwege ist zulässig, allerdings nur 

insoweit es nicht der Bevorzugung von 

Ortsansässigen dient.

Entbürokratisierung 
und Schwellenwerte

Für die KMU-Verträglichkeit brauche es ge-

mäss bauenschweiz einfache und praxis-

nahe Lösungen. Die Verordnungsrevision 

trägt diesem Anliegen insoweit Rechnung, 

als die strengen Formvorschriften gelo-

ckert werden können: Die Auftraggeberin 

kann beispielsweise neu elektronische An-

gebote zulassen (Art. 20) und in der Folge 

den Vertrag ebenfalls elektronisch ab-

schliessen (Art. 29 Abs. 2). Die Anbietenden 

müssen ihre Offerten nicht mehr zwingend 

schriftlich einreichen und sparen dadurch 

Material- und Portokosten. 

bauenschweiz wies schliesslich darauf 

hin, dass die Anbieter einen relativ hohen 

Aufwand betreiben, dem bei einer öffent-

lichen Ausschreibung je nachdem nur eine 

geringe Erfolgschance gegenübersteht. 

Der Verband verlangte deshalb die Erhö-

hung der Schwellenwerte, ab denen eine 

öffentliche Ausschreibung erfolgen muss. 

Diese Schwellenwerte sind auf Gesetzes-

stufe festgelegt: Allein schon deshalb konn-

ten sie im Rahmen der Verordnungsrevi-

sion nicht angehoben werden. 

In der Kompetenz des Bundesrates liegt 

hingegen die Festsetzung der (unterhalb 

der Ausschreibungspflicht) angesetzten 

Schwellenwerte, welche das Einladungs-

verfahren vom freihändigen Verfahren ab-

grenzen: Für die Beschaffung von Dienst-

leistungen wird der Schwellenwert, bis zu 

dem eine freihändige Vergabe zulässig ist, 

von 50 000 auf 150 000 Franken ange-

hoben. Derselbe Schwellenwert gilt neu 

auch für Bauleistungen, für deren Beschaf-

fungen er bisher 100 000 Franken betrug 

(Art. 36 Abs. 2 Bst. b). 

Beschleunigung 
und Zahlungsfristen

Je länger ein Vergabeverfahren dauert, 

desto mehr bindet es die Kapazitäten der 

Unternehmen. Eine Beschleunigung der 

Verfahren wird erreicht, weil der Zuschlag 

bereits innert 30 (und nicht wie bisher in-

nert 72) Tagen nach seiner Erteilung publi-

ziert werden muss (Art. 28). 

Neu ist auch der Grundsatz, dass die 

 Auftraggeberin mit den Anbietenden eine 

Zahlungsfrist von 30 Tagen ab Eingang der 

Rechnung vereinbart (Art. 29a), was sich 

 positiv auf die Liquidität der KMU auswirkt. 

Das Eidg. Finanzdepartement hat diese 

Regelung für den Baubereich in einer Wei-

sung bzw. Empfehlung über die Festset-

zung der Zahlungsfristen des Bundes bei 

Mitgliedern der Koordinationskonferenz der 

Bau- und Liegenschafts organe der öffent-

lichen Bauherren (KBOB) konkretisiert. 

Vorbefassung und Innovationen

Die Verordnung regelt die Thematik der so-

genannten Vorbefassung erstmals explizit 

und – wie von bauenschweiz gewünscht – 

in einer flexiblen Art (Art. 21a): Eine vorbe-

fasste Anbieterin darf nur dann nicht mehr 

am Verfahren teilnehmen, wenn ihr Wett-

bewerbsvorteil nicht mehr mit geeigneten 

Mitteln ausgeglichen werden kann. Und 

selbst wenn der Wettbewerbsvorteil nicht 

ausgeglichen werden kann, darf die Auf-

traggeberin auf den Ausschluss der vor-

befassten Anbieterin ausnahmsweise ver-

zichten, wenn dieser den wirksamen 

Wettbewerb gefährden würde. Dies wäre 

beispielsweise der Fall, wenn für die zu 

 beschaffende Leistung nur noch eine po-

tenzielle Anbieterin übrig bleiben würde. 

Weitere Neuerungen sind: Varianten sol-

len vermehrt zugelassen werden (Art. 22a). 

Das Zuschlagskriterium «Innovationsge-

halt» wird explizit genannt. Es kann auch 

 lediglich das Ziel einer Beschaffung ausge-

schrieben werden (sogenannte «funktio-

nale» Ausschreibung), was Raum für krea-

tive Lösungsvorschläge schafft (Art. 16a 

Abs. 2). Die Auftraggeberin kann sodann 

bei komplexen Beschaffungen wie auch 

bei der Beschaffung von intellektuellen 

Leistungen mit den Unternehmen einen 

 Dialog führen (Art. 26a). Im Rahmen eines 

solchen Dialogs können die KMU künftig 

vermehrt ihr Wissen in den Vergabepro-

zess einbringen. 

Teilvereinheitlichung an Kantonen 
gescheitert

Bei der künftigen Beschaffungsrechtsre-

vision ist insbesondere der Fortgang der 

Revision des GPA zu berücksichtigen. 

 Zunächst wird aber das Eidg. Departement 

für Umwelt, Verkehr, Energie und Kom-

munikation (UVEK) seine Vorschläge für 

eine Neuregelung der aufschiebenden Wir-

kung und den Weiterzug an das Bundes-

gericht vorlegen. 

Was immer die Zukunft auch bringen 

mag, eines ist sicher: Eine zentrale For-

derung von bauenschweiz und auch von 

anderen Wirtschaftsverbänden bleibt un-

erfüllt: Die schweizweite Vereinheitlichung 

des Beschaffungsrechts. Da sich die 

 Kantone zwar gegen eine Teilverein -

heit lichung, aber nicht grundsätzlich 

gegen eine Harmonisierung ausgespro-

chen haben, bleibt 

zu hoffen, dass der 

bestehende Raum 

für die Reduktion der 

Rechtszersplitterung 

in der Schweiz ge-

nutzt werden kann. 

Infos: www.

bbl.admin.ch/bkbMarco Fetz
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Prominenter Gast bei der Eröffnung war 

Bundespräsidentin Doris Leuthard, Vorste-

herin des Eidg. Volkswirtschaftsdeparte-

ments, die in einer effizienten und wirk-

samen Klimapolitik nicht nur Umweltschutz, 

sondern auch Wirtschafts- und Wachs-

tumspolitik sieht. 

CO2-Ausstoss im Gebäudebereich 
im Fokus

Robert Keller, Präsident von bauenschweiz, 

warnte in seiner Einführung zum Tagungs-

thema «Energieeffizienz: Schlagwort oder 

Realität» davor, in der Krise den Unterhalt 

von Bauten und Infrastruktur zu vernach-

lässigen. Diesbezüglich geschehe zu we-

nig, meinte Keller. Allerdings stellte er fest: 

«Unser Land nimmt die Klimapolitik seit 

Jahren ernst und kann auch Resultate vor-

weisen. So hat bauenschweiz schon sehr 

früh effiziente Massnahmen zur Verminde-

rung des CO2-Ausstosses im Gebäude-

bereich aufgezeigt.» «Wir sind heute in der 

Lage, mit Neuen Erneuerbaren Energien 

(NEE) ganze Gebäudeparks zu betreiben 

und trotz unseres Klimas ausreichend zu 

kühlen, bzw. zu heizen.»

Stabilisierungsmassnahmen 
versprechen Wirkung

«Der effiziente Einsatz von Energie unter-

stützt eine saubere Umwelt und muss in 

der Agenda von Politik, Wirtschaft und 

 Gesellschaft weit oben stehen», betonte 

Volkswirtschaftsministerin Leuthard in ih-

rem Referat, «Klimaspezialisten der Bau-

branche stehen in der Pflicht – Bauen 

 heisst nicht nur Betonieren. Neue Techno-

logien müssen gefunden, zur Marktfähig-

keit gebracht und stetig weiterentwickelt 

werden.»

Bauwirtschaft gut aufgestellt

Die Baubranche hat sich in den letzten Mo-

naten gut gehalten, dies nicht zuletzt dank 

der tiefen Zinsen und der stabilisierenden 

Investitionen von Bund, Kantonen und Ge-

meinden, meinte Leuthard und wies darauf 

hin, dass das Parlament im Rahmen dieser 

Massnahmen Kredite für rund 320 Mio. Fr. 

gesprochen hatte, bzw. sogar 950 Mio. Fr. 

wenn man die Investitionen in den Hoch-

wasserschutz und in den Nationalstrassen-

bau berücksichtigt. 

Von diesen Investitionen, so die Bundes-

präsidentin, profitierten nicht nur das 

 Bauhauptgewerbe, sondern auch viele 

 Zu lieferfirmen. Nach diesen staatlichen 

 Zuschüssen müssten nun aber private In-

vestoren auf eigene Initiative aktiv werden 

und ihre Mittel in den Wohnungs-, Ge-

schäfts- und Industriebau einfliessen las-

sen. In den Städten werde die Wohnfläche 

zunehmend knapper, was zu einer Preis-

steigerung führe. Daraus ergäben sich 

Chancen für das Baugewerbe, das platz-

sparende Siedlungsstrukturen und in -

no vative Technologien umsetzen könne, 

um die Auslastung des noch zur Verfügung 

stehenden Rau mes zu optimieren. Gefragt 

ist nach Leuthard 

aber auch die Po-

litik, welche die 

Diskussion über 

die raumplaneri-

schen Vorschrif-

ten aufnehmen 

muss. 

Weiter kam die 

Bundespräsiden-

tin auf die ener-

getischen Auswir-

kungen zu spre -

chen und wies 

darauf hin, dass 

die Umwelt vom 

CO2-Ausstoss von 

Heiz- und Kühl-

systemen immer 

stärker belastet 

wird.

Aktionsplan Energieeffizienz

«Mit entsprechenden Vorgaben wurde be-

reits 2008 das Ziel gesetzt, in den kom-

menden zwanzig Jahren in den Bereichen 

Heizung und Warmwasser bis zu 70 Pro-

zent Energie einzusparen», meinte Leuthard 

und betonte: «Seit Jahresbeginn ist das ent-

sprechende Gebäudeprogramm des Bun-

des und der Kantone in Kraft, welches das-

jenige des freiwilligen Klimarappens  ablöst. 

Hier besteht ein grosses Sparpotenzial.»

Der Bundesrat wolle denn auch – wie 

Leuthard unterstrich – mit dem CO2-Gesetz 

die Prioritäten auf die Energieeffizienz aus-

richten. Mit dem Gebäudeprogramm sol-

len während zehn Jahren die energetischen 

Sanierungen von Gebäuden verstetigt und 

der Einsatz von erneuerbarer Energie 

 unterstützt werden. Aus der Teilzweckbin-

dung der CO2-Abgabe sollen dafür jährlich 

rund 200 Mio. Fr. zusätzlich zur Verfügung 

gestellt werden. 

Diskussionsrunde 
zur Innovationsumsetzung

Unter der Leitung des bekannten Fernseh-

moderators Kurt Aeschbacher stellten sich 

drei Experten fundierten Fragen und führten 

ein lebhaftes Gespräch zum Thema In-

vestitionsbereitschaft für innovative Ener-

giemassnahmen. Für Peter C. Beyeler, 

 Regierungsrat des Kantons Aargau und 

Vorstandsmitglied der Konferenz kanto-

naler Energiedirektoren, ist eine klimaorien-

Aufschlussreiche Eröffnungsveranstaltung der Fachmesse Swissbau in Basel

Ressourceneffizienz als Wachstumsfaktor für die Bauwirtschaft

In welchem Ausmass im Baubereich Energiemassnahmen in die Realität umgesetzt werden, kam an der Mitte Januar wieder 

durchgeführten Baufachmesse Swissbau eindrücklich zum Ausdruck. Die von über 500 Gästen besuchte Eröffnungsveran-

staltung stand ganz im Zeichen energetischer Baumassnahmen. Unter dem Patronat der Dachorganisation bauenschweiz hatte 

die Stammgruppe Ausbau und Gebäudehülle eine aufschlussreiche Diskussionsrunde organisiert. 

In der Diskussionsrunde der Swissbau-Eröffnungsveranstaltung stellten 

sich drei Experten den Fragen von Moderator Kurt Aeschbacher: 

Christian Hunziker, CEO  Hunziker Partner AG und Pionier der Nachhaltig-

keit, Peter C. Beyeler, Regierungsrat des Kantons Aargau, 

und René Beeler,  Leiter  Immobilien der Zürcher Kantonalbank (vlnr).

Eröffnung der Swissbau durch Bundes-

präsidentin Doris Leuthard. Links Christoph 

Brutschin, Regierungsrat des Kantons 

Basel-Stadt, rechts Robert Keller, Präsident 

bauenschweiz.



4

Der Immobilienmarkt sei bereit, 3,5 bis 

7 Prozent Aufpreis für energieoptimierte 

Gebäude zu zahlen. Das gilt gemäss den 

Aussagen von René Beeler, Leiter Immo-

bilien der Zürcher Kantonalbank und Ver-

treter der Interessengemeinschaft privater 

professioneller Bauherren, bei Einfamilien-

häusern und Eigentumswohnungen, we-

niger aber im Mehrfamilienhausbau.

Der Bankenvertreter wies ausserdem 

darauf hin, dass die Kreditinstitute be -

reit seien, Mehrinves ti tionen für Energie-

massnahmen zu be lehnen, doch fehlen 

ihm klare Bewertungsgrundsätze für Lie-

genschaften. CM

Seit mehr als vier Jahren befasst sich 

 bauenschweiz mit der Teilrevision des ZGB. 

Mit dieser Vorlage werden der papierlose 

Schuldbrief eingeführt und eine Reihe von 

Bestimmungen des Sachenrechts modi-

fiziert. Besonders betroffen sind die Bau-

unternehmungen von der Revision des 

Bauhandwerkerpfandrechts. Dieses altbe-

währte Instrument sorgt dafür, dass Hand-

werkerinnen und Handwerker, die mit ihrer 

Arbeit auf einem Grundstück einen Mehr-

wert schaffen, für ihre Arbeit am Schluss 

auch bezahlt werden. Das heisst nicht, 

dass Bauhandwerkerpfandrechte massen-

weise eingetragen werden. Vielmehr wirkt 

nur schon diese Möglichkeit präventiv. Das 

ist wichtig für die über 34 000 Betriebe 

mit rund 300 000 Arbeitsplätzen im Bau-

gewerbe. Es sind meistens Kleinbetriebe, 

wovon 80 Prozent weniger als 10 Mitarbei-

tende beschäftigen.  

Parlament steht für KMU ein

Dieses Mal haben Bundesrat und Parla-

ment mit der Unterstützung der KMU ernst 

gemacht. Sie haben das gesetzliche 

Grundpfand erhalten und punktuell ge-

stärkt, indem sie ihm Forderungen der 

Handwerker oder Unternehmer unter-

stellen, die auf einem Grundstück zu Bau-

ten oder andern Werken Material und 

 Arbeit oder Arbeit allein geliefert haben. 

Neu sind dabei auch ausdrücklich Ab-

brucharbeiten, Gerüstbau und Baugruben-

sicherung oder dergleichen miteinbezo-

gen. Zudem ist nun die Berechtigung beim 

sogenannten Mieterbau (usw.) ebenfalls im 

Gesetz festgehalten. Die Frist für die Ein-

tragung des Bauhandwerkerpfandrechts in 

das Grundbuch beträgt neu vier statt drei 

Monate nach Vollendung der Arbeit. Und 

eine stossende Lücke im Gesetz wird ge-

schlossen: Mit einer gesetzlichen Bürg-

schaft des Gemeinwesens soll dafür ge-

sorgt werden, dass die Unternehmer nicht 

ausgerechnet beim Bauen für die öffent-

liche Hand leer ausgehen.

Diese KMU-freundliche Gesetzgebung 

war nur möglich, weil sich neben der Jus-

tizministerin Parlamentarier aller Parteien 

für die Sache der KMU eingesetzt haben 

(siehe Raster).* 

Grundpfand auch 
für Subunternehmer?

Die heftigsten Diskussionen entzündeten 

sich ob der Frage, ob die sogenannten 

Subunternehmer (wie bis anhin) ebenfalls 

pfandrechtsgeschützt sein sollen oder 

nicht. Subunternehmer arbeiten für einen 

Hauptunternehmer (beispielsweise einen 

Generalunternehmer), von dem sie bei-

gezogen werden, und stehen mit dem 

Grundeigentümer/der Grundeigentümerin 

in keinem vertraglichen Verhältnis. 

Das Parlament hatte abzuwägen: Einer-

seits das legitime Interesse des Subunter-

nehmers, oftmals ein kleiner Handwerksbe-

trieb, die Bezahlung seiner Arbeit mittels 

Bauhandwerkerpfandrecht durchsetzen zu 

können. Andererseits die Befürchtung der 

Grundeigentümer, zum Beispiel im Falle der 

Zahlungsunfähigkeit des Hauptunternehmers 

zweimal bezahlen zu müssen (dies dann 

nämlich, wenn der Hauptunternehmer be-

reits bezahlt worden ist und nun noch sei-

tens eines vom Hauptunternehmer unbezahlt 

gebliebenen Subunternehmers der Eintrag 

eines Bauhandwerkerpfandrechts droht). 

Die Eidg. Räte haben die unterschied-

lichen Interessen sorgfältig gegeneinander 

abgewogen, dabei auch die den Grund-

eigentümern zur Verfügung stehenden Vor-

sorgemassnahmen gegen dieses Risiko 

berücksichtigt und sich letztlich mit dem 

Bundesrat für die Beibehaltung des be-

währten Grundkonzepts des Bauhand-

werkerpfandrechts entschieden. Danach 

sind grundsätzlich diejenigen Leistungen 

pfandberechtigt, die zu einem (baulichen) 

Mehrwert des Baugrundstücks beigetra-

gen haben (und die übrigens Bestandteil 

des Grundeigentums werden und nicht 

mehr einfach abgetrennt werden können). 

Dies gilt unabhängig davon, ob der pfand-

berechtigte Unternehmer in einem Ver-

tragsverhältnis mit dem Grundeigentümer 

steht oder nicht. Alle anderen diskutierten 

Lösungen wären denn auch unpraktikabel 

gewesen. 

tierte Investitionspolitik ein Muss. Der Aar-

gauer verwies stolz auf die Rolle seines 

Kantons, der nicht weniger als 30 Prozent 

zur Energieproduktion der Schweiz beiträgt. 

Nach den Feststellungen von Christian 

Hunziker, VR-Präsident und CEO der Ge-

bäudetechnikfirma Hunziker Partner AG, 

wird nur rund ein Fünftel der neuen Ge-

bäude energieeffizient gebaut. Aus seiner 

Sicht tragen die Lieferanten viel zu Inno -

va tionen bei; leider seien aber die Haus-

technikunternehmen oftmals noch nicht 

bereit für deren Anwendung. Daneben 

fehle es vielfach auch am Willen der Bau-

herren, Massnahmen der Energieeffizienz 

tatsächlich zu realisieren. 

Für Bauunternehmungen bewährtes und wichtiges Instrument revidiert

Bauhandwerkerpfandrecht – Aufatmen bei den KMU

Von Charles Buser, Direktor bauenschweiz, Dachorganisation der Schweizer Bauwirtschaft

In der soeben abgeschlossenen Revision des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (ZGB) im Bereich des Sachenrechts 

haben  National- und Ständerat das bewährte Bauhandwerkerpfandrecht ungeschmälert erhalten und damit dem Bekenntnis 

zu den KMU Taten folgen lassen. 

* Siehe vor allem die Ratsvoten 

(www.parlament.ch ➜ Amtliches Bulletin/

Wortprotokolle) der Ständeräte Hermann Bürgi 

(SVP, TG), Claude Janiak (SP, BL), Luc 

Recordon (Grüne, VD) und Hansruedi Stadler 

(CVP, UR) sowie der Nationalräte Viola Amherd 

(CVP, VS), Maurice Chevrier (CVP, VS), Kurt 

Fluri, (FDP, SO), Brigitta Gadient (BDP, GR), 

Ruedi Lustenberger (CVP, LU), Werner 

Messmer (FDP, TG) und Alec von Graffenried 

(Grüne, BE) 

Verkürzte Zahlungsfristen

Als Zahlungsfrist des Bundes im Bau-

bereich gilt seit Anfang Jahr die Spanne 

von in der Regel maximal 30 Tagen. 

Dazu hat das Eidgenössische Finanzde-

partement entsprechende Weisungen 

erlassen und erfüllt damit eine im Na-

tionalrat eingebrachte Motion. bauen-

schweiz hat mit der KBOB entspre-

chende Regelungen erarbeitet und 

erwartet, dass diese auf Stufe Bund er-

lassene Weisung auch von den Kanto-

nen und Gemeinden angewendet wird.
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Nichtsdestotrotz mehren sich die Anzei-

chen einer Bremsung der Bauaktivitäten 

gegen Ende 2010. Das geht aus der 

 neuesten Erhebung der Konjunkturfor-

schungsstelle der ETH (KOF) zum vierten 

Quartal 2009 hervor, die als Basis der Lage-

beurteilung des SIA für die Planungsbüros, 

ebenso wie für das Ausbaugewerbe dient.

Projektierungssektor 
mit erhöhtem Auftragsbestand

In den Planungsbüros haben der Auftrags-

bestand sowie dessen Reichweite gegen-

über dem Vorquartal leicht zugenommen. 

Gemäss den Feststellungen des SIA ist die 

Stimmung unter den Ingenieurbüros bes-

ser als bei den Architekten. Der Auftrags-

bestand hat etwas zugenommen und weist 

eine gestiegene Reichweite auf. Hingegen 

ist die Bausumme neu abgeschlossener 

Verträge weniger stark gewachsen. In den 

Projektierungsbüros hat laut SIA sowohl im 

Wohnungsbau als auch im öffentlichen Bau 

die Zahl der positiven Beurteilungen ab-

genommen. Und im Wirtschaftsbau hat 

sich der Rückgang der Bausummen ab-

geschwächt.  

Bauhauptgewerbe 
mit reger Aktivität

Von den um 1,3 % auf 18,1 Mrd. Fr. gestiege-

nen nominellen Umsätze im Bauhauptge-

werbe wurden im vierten Quartal 4,7 Mrd. 

Franken und damit in etwa gleichviel wie 

in der Vergleichsperiode des Vorjahres 

 umgesetzt. Dies sind die Ergebnisse der 

Frühjahrsbeurteilung der aktuellen bauwirtschaftlichen Lage

Baubranche als Konjunkturstütze der Wirtschaft

Als viertes Jahr in Folge kann 2009 als gutes Baujahr bezeichnet werden. Dazu trug insbesondere der Geschäftsgang 

des  Bauhauptgewerbes bei, dessen nomineller Umsatz sich nochmals auf über 18 Mrd. Fr. steigerte. Auch im Planungssektor 

wird die Geschäftslage positiv beurteilt und das Ausbaugewerbe bewegt sich auf einem ansprechenden Niveau. 

vierteljährlichen Konjunkturumfrage des 

Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) 

bei seinen Mitgliedfirmen. Diese sieht für 

diese positive Gesamtjahresbetrachtung 

vornehmlich den dynamischen Tiefbau ver-

antwortlich. Dieser notiert im Vergleich zum 

Vorjahr ein markantes Plus von fast 7 % 

und vermag die Rückgänge im Wohnungs- 

(–3,8 %) und Wirtschaftsbau (–4,7 %) mehr 

als wettzumachen. 

Der Wohnungsbau entwickelte sich auch 

im vierten Quartal 2009 überraschend po-

sitiv. Erfreulicherweise konnten die ent-

sprechenden Umsätze gegenüber dem 

Vorjahresquartal nochmals um 4,2 % zu-

legen. Die Zahl der baubewilligten Woh-

nungen stieg gemäss Bundesamt für Sta-

tistik (BfS) im vierten Quartal sogar um 

starke 19 %. Diese unerwartet positive Ent-

wicklung stimmt den SBV zuversichtlich, 

dass auch 2010 kein eigentlicher Einbruch 

im Wohnungsbau zu verzeichnen sein wird. 

Die sehr  tiefen Hypothekarzinsen und die 

positive Bevölkerungsentwicklung lassen 

auf eine stabile Nachfrage nach Wohn-

immobilien schliessen. 

Dabei stellen die Baumeister fest, dass 

die Wohnbautätigkeit in der jüngsten Ver-

gangenheit aussergewöhnlich hoch war. 

Im Jahr 2003 wurden gemäss Bundesamt 

für Statistik nur rund 32 100 Wohnungen 

fertig gestellt. Im Jahr 2008 waren es rund 

44 200, was einem Anstieg von satten 

37,7 % entspricht, so der SBV. Dieser weist 

zudem darauf hin, dass der Boom im Woh-

nungsneubau die Kapazitäten der Bauun-

ternehmen in den letzten Jahren praktisch 

ausgelastet hat.

Der gewerblich-industrielle Bau hat sich 

über das ganze Jahr 2009 hinweg erheb-

lich verlangsamt (–4,7 %). 

Ausbau und Gebäudehülle

Die Auswirkungen des vergangenen Jah-

res hinterlassen in den Quartalszahlen ihre 

Spuren. Im Ausbaugewerbe bewegt sich 

die Geschäftslage auf ansprechendem 

 Niveau, aber die Stimmung in Bezug auf 

die Reichweite der Auftragsbestände ist 

durchzogen. Das stellt suissetec aufgrund 

der KOF-Umfrage fest

Im Sanitärbereich wird die Geschäfts-

lage von den befragten Firmen wieder ver-

haltener beurteilt; die Branche steht nach 

wie vor auf einem mittleren Niveau. Der 

Auftragsbestand ist erneut leicht höher. 

In der Heizungsbranche wird die allge-

meine Geschäftslage wieder positiver Be-

urteilt. Die Kurve ist über das durchschnitt-

liche Niveau der letzten vier Jahre gestiegen. 

Der Auftragsbestand liegt wieder auf einem 

eher hohen Stand. 

In der Gebäudehülle-Branche hat sich 

die Geschäftslage negativ entwickelt. Wie 

der Schweizerische Verband Dach und 

Wand (SVDW) feststellt, weisen die Anteile 

der positiven Meldungen immer noch ein 

Plus von 35 % auf, sie sind aber im Ver-

gleich zum Vorjahres-Quartal leicht nega-

tiver. Der erwartete Auftragseingang hat im 

gegenüber dem Vorquartal abgenommen.  

Das Stahl- und Metallbaugewerbe hat 

das vergangene Jahr befriedigend bewäl-

tigt und die Branche hat sich insgesamt als 

resistent erwiesen. Ob eine verzögerte Ab-

schwächung im angelaufenen Jahr erfolgt, 

hängt nach Ansicht der Schweizerischen 

Metall-Union (SMU) von verschiedenen 

Rahmenbedingungen ab, zeichnet sich 

aber zum heutigen Zeitpunkt nicht ab. 

Während die Veränderung des Auftrags-

bestandes erneut negativer beurteilt wird, 

erfährt der erwartete Bestellungseingang 

eine deutlich positivere Einschätzung. Der 

gute Auftragsbestand widerspiegelt sich 

zudem vermehrt in der Beurteilung der 

 Ertragslage, die günstiger ausfällt. 

In den Branchen Boden-, Wand- und 

Deckenbeläge findet man trotz allgemein 

gut beurteilter Bauwirtschaftslage seit 

2003 eine der schlechtesten Beurteilungen 

per letztem Quartal 2009. Wie die Inte-

ressengemeinschaft der Schweizerischen 

Parkett-Industrie (ISP) dazu feststellt, trifft 

dies ganz besonders auf die Geschäftslage 
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zu, was die enormen Preiskämpfe in dieser 

Sparte widerspiegelt. Zusätzlich ist auch 

ein negativer Trend beim Auslastungsgrad 

abzulesen. 

In den Schreinerei-Branchen hat sich der 

negative Trend auch im letzten Quartal 2009 

fortgesetzt. Insbesondere zeigt sich dies 

nach den Feststellungen des Verbands 

Schweizerischer Schreinermeister und 

 Möbelfabrikanten (VSSM) bei der weiter 

sinkenden Produktionsreichweite. Vermut-

lich als Folge davon, wurden auch  erstmals 

im 2009 die Erwartungen der Geschäfts-

lage für die nächsten sechs Monate nega-

tiv beurteilt. Ebenfalls zurückhaltend be-

wertet wird die Ertragslage, was auf einer 

sinkenden Preismarge und der schwä-

cheren Produktionsauslastung gründet. 

Fazit und Ausblick

Obwohl die Talsohle der allgemeinen Rezes-

sion erreicht ist, dürfte die Bauwirtschaft mit 

einer Verzögerung auf die gesamtwirtschaft-

liche Belebung reagieren. Nach sechs Jah-

ren stetigen nominellen Wachstums wird 

sich gemäss Baumeisterverband auch das 

Bauhauptgewerbe auf eine nachlassende 

Bauaktivität einstellen müssen. Bei den Pro-

jektierungsbüros bleiben die Erwartungen 

in die nahe Zukunft trotz guter momentaner 

Geschäftslage zurückhaltend. Im Bauhaupt-

gewerbe zeigt ein Blick auf die für das erste 

Quartal 2010 gemeldeten Bauvorhaben, 

dass sich die Baukonjunktur in der ersten 

Jahreshälfte 2010 insgesamt noch nicht 

spürbar ein trüben wird. CM

Laufende bauwirtschaftliche Kennziffern
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Planung (KOF/SIA) Urteil aktuelle Geschäftslage1 Urteil Geschäftslage in 6 Monaten1

Insgesamt

– Architekturbüros

– Ingenieurbüros

33

19

43

35

17

47

37

25

46

36

24

44

38

25

47

– 11

– 5

– 16

– 11

– 7

– 14

– 6

1

– 10

– 4

1

– 8

– 5

2

– 9

Bauhauptgewerbe (SBV) Aktuelle Geschäftslage (Bautätigkeit)2 Auftragsbestand3

Insgesamt

–  Hochbau

Wohnungsbau

Übriger Hochbau (insb. Wb)

– Tiefbau

– Öffentlicher Bau

– Privater Bau

6

– 2

– 1

4

15

7

5

– 13

– 14

– 19

– 2

– 12

– 14

– 13

8

– 7

– 9

– 3

28

17

2

6

4

3

– 7

9

10

3

1

1

4

– 6

0

3

– 1

8

– 8

– 13

3

22

19

– 4

13

5

2

8

19

21

4

9

– 9

– 11

– 12

26

26

– 7

5

2

6

– 10

8

10

– 1

1

0

7

– 9

1

1

0

Ausbau und Gebäudehülle Urteil aktuelle Geschäftslage1 Reichweite Auftragsbestand in Monaten

1.1.

2009

1.4.

2009

1.7.

2009

1.10.

2009

1.1.

2010

1.1.

2009

1.4.

2009

1.7.

2009

1.10.

2009

1.1.

2010

Boden-, Wand-, Deckenbeläge (ISP)

Sanitärgewerbe (suissetec)

Heizungsgewerbe (suissetec)

Dachdeckergewerbe (SVDW)

Elektroinstallationsgewerbe (VSEI)

Maler- und Gipsergewerbe

64.5

31.5

76.0

48.5

10.5

23.5

– 7.0

11.0

42.5

21.0

– 3.0

2.5

7.5

23.5

51.0

63.0

3.5

10.0

24.0

22.5

39.0

74.0

6.0

38.0

– 21.5

14.0

64.0

35.0

54.0

34.0

2.5

4.0

5.0

3.5

2.0

3.5

2.5

3.5

4.5

4.5

2.0

3.5

3.5

4.5

5.0

4.0

3.0

4.0

2.5

4.0

4.5

4.0

3.0

3.5

2.5

4.5

5.5

3.5

3.5

3.5

Industrie Veränderung Ertragslage1 Reichweite Auftragsbestand in Monaten

Metallbaugewerbe (SMU)

Schreinergewerbe (VSSM)

7.5

– 11.5

– 30.0

– 34.5

– 66.0

– 24.0

– 52.0

– 7.5

– 35.5

– 17.0

3.0

2.5

2.5

3.0

3.0

3.5

3.5

2.5

3.0

2.5

Produktion und Handel Inlandlieferungen und prozentuale Abweichung vom Vorjahresquartal

Cemsuisse, Verband der Schweiz. Zementindustrie 4. Quartal 2008 1. Quartal 2009 2. Quartal 2009 3. Quartal 2009 4. Quartal 2009

Lieferungen in Tonnen 1’027’860 792’327 1’239’080 1’216’676 1’085’013

Veränderung in % zum Vorjahr – 4,7 – 5,9 2,6 4,8 5,6


